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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulasiungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere

Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten

betrauten Personen nach den $ 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Länder-

regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch

durch g-leichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt

werden kann. Die! gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen

Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-

vorhabän gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, efteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur

Vedügung zu- slellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche

Zulasäung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten

Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden' Eine

auszug-sweise Veröffentlichung bedar{ der Zustimmung des Deutschen lnstituts für Bau-

techni[. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsicht-

lichen Zulassung nicht widersprechen, Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung müssän den Hinweis "Vom Deutschen lnstitut für Bautechnik nicht geprüfte Über-

setzung der deutschen Originalfassung" enthalten'

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimm

allgemäinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und

werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Deutsehe.s Institut
für Bautt-,:irnik
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BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand u nd Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist derfieaktionsharz-
mb1et "Pioxan Reparaturmör1el PC 25" (im Folgenden Mörtel genannt) als Bestandteil des

Proxan-PC-Mörtelsystems der PROXAN Dichtstoffe GmbH (im Folgenden lnstandsetzungs-

system genannt) zur Betoninstandsetzung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen
(LAU-Anlagen) wassergef ährdender Stoff e.

(2) Das lnstandsetzungssystem (siehe Anlage 'l) besteht aus dem

"Proxan Aktivgrund APC 25" (Korrosionsschutz, wenn edorderlich),

"Proxan Haftvermittler HPC 25" (Haftgrund) und

"Proxan Reparaturmörtel PC 25" (Mörtel).

(3) Es wird eingesetzt zur lnstandsetzung von bewehrten und unbewehrten Beton-Dicht-

konstruktionen in LAU-Anlagen.

(4) Das lnstandsetzungssystem darf in

Anlagen bzw. Anlagenteilen zum Abfüllen bestimmter Flüssigkeiten fÜr die Beanspru-

chungsstufen "gering", "mittel" bzw. "hoch" nach DWA-A (TRwS) 786 und

Anlagen bzw. Anlagenteilen zum Lagern und Umschlagen bestimmter Flüssigkeiten fÜr

die Bäanspruchungästufen "gering" uid "tittel" nacfr DWn-A (TRwS) 786r,

Tankstellen für die Be- und Enttankung bestimmter Flüssigkeiten von Kraft- Schienen-,

Wasser- und Luftfahrzeugen im Sinne der DWA-A (TRwS) 781bis7842

verwendet werden,

(5) Das lnstandsetzungssystem dar{ in bestimmten Abmessungen sowohl im lnneren von

öebäuden als auch im Freien für begehbare und befahrbare Bereiche mit Fahrzeugen mit

Luftbereif u ng u nd Vulkollan rädern ein gesetzt werden'

(6) Es darf bei normalen Umgebungs-, Bauteil- und Materialtemperaturen (Üblicherweise

innerhalb eines Bereichs von 8'C bis 30'C) eingebaut und bei Umgebungstemperaturen
zwischen -20 "C und +60'C genutzt werden, wobei die Flüssigkeitstemperatur beim Kontakt

mit dem lnstandsetzungssystem im eingebautem Zustand 30'C nicht überschreiten dad.

(7) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfällt lür den Zulassungsgegen-

stand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung nach $ 63 des Wasserhaushaltsgesetzes
(WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585).

(8) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prüf- und Genehmi-
gungsvorbehälte anderer Rechtsbereiche (2. B. Betriebssicherheitsverordnung) erteilt.

Arbeitsblatt DWA-A 786, Technische Regeln wassergefährdender Stoffe (TRwS), "Ausführung

Oktober 2005
Arbeitsblätter ATV-DVWK-A 781:2004-05, ATV-DVWK-A 782:2005-05, ATV-DVWK-A 783:2005-12 und

ATV-DVWK-A 784:2005-04, Technische Regeln wassergefährdender Stoffe (TRwS), "Tankstellen für Kraft-,

Schienen-, Wasser- und Luftfahrzeuge"

258649.12 1.74.12-28112
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2 Bestimmungen für das BauProdukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Allgemeines
Das lnstandsetzungssystem muss den Zeichnungen und Angaben der Anlagen

entsprechen. Die in-diesem Zulassungsbescheid nicht angegebenen Werkstoffkennwefie,
Zusammensetzungen, Abmessungen und Toleranzen müssen den beim Deutschen lnstitut

für Bautechnik, bäi der Zeriilizierungsstelle bzw. der fremdüberwachenden Stelle hinter-

legten Angaben entsPrechen.

2.1.2 EigenschaftenundZusammensetzung
2.1.2.1 Zusammensetzung des Korrosionsschutzes

(1) Als Korrosionsschutz wird "ProxanAktivgrundAPC2S", hergestellt aus den Kompo-

nenten A und B, auf Epoxidharzbasis verwendet. Der Korrosionsschutz entspricht den beim

DlBt hinterlegten Angaben.

(2) Der Korrosionsschutz hat den Eigenschaften und technischen Kenndaten der

Anlage 3, Tabelle 1 zu entsPrechen.

2.1.2.2 Zusammensetzung des Haftgrunds

(1) Als Haftgrund wird "Proxan HaftvermittlerHPC25", hergestellt aus den Kompo-

nenten A und B-, auf Epoxidharzbasis verwendet. Der Haftgrund entspricht den beim DlBt

hinterlegten Angaben.

(Z) Der Haftgrund hat den Eigenschaften und technischen Kenndaten der Anlage 3,

Tabelle 1 zu entsprechen.

2.1.2.3 Zusammensetzung des Reaktionsharzmöfies
(1) Der Reaktionsharzmörtel "Proxan Reparaturmörtel PC 25", hergestellt aus den

komponenten A und B, besteht aus einem Gemisch aus Epoxidharz, Quarzsand (QS) und

Feinanteil (Pigmente, Füllstoffe).

(2) Die Zusammensetzung, Eigenschaften und technischen Kenndaten der einzelnen

Komponenten des Mörtelgemischs müssen den hinterlegten Angaben und der Anlage 4,

Tabelle 1 entsprechen.

2.1.3 Eigenschaftendeslnstandsetzungssystems
(1) DaslnstandsetzungssYstem

ist im angegebenen Temperaturbereich beständig und dicht gegen die in Anlage 2 aufge-

f ührten Flüssigkeiten f ür

das Abfüllen für die Beanspruchungsstufen "gering" und "mittel" und "hoch" nach

TRwS 786bzw.

das Lagern und Umschlagen für die Beanspruchungsstufen "gering" und "mittel" nach

TRwS 786,

- Tankstellen gemäß TRwS 781 - 784,

ist geeignet in bewehrten und unbewehrten Beton-Dichtkonstruktionen eingeselzl zu

werden,

ist alterungs- und witterungsbeständig und beiTemperaturwechselbeanspruchungen und

Frostangriff mit und ohne Taumittel Frost-Tauwechsel beständig'

ist begehbar und mit luftbereiften Straßenfahrzeugen oder Vulkollanrädern

D-eutsehe. lnstjtur

\lüt Buutu"l,n;t ,

258649.12
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2.2.1

2.2.2
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11

Produkte und Systeme für den Schutz und die lnstandsetzung

werken - Definitionen, Anforderungen, Qualitätsüberwachung und
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entspricht den Anforderungen der Grundprüfung nach TL/TP BE-PC und der ZTV lNG,

Teil b, Abschnitt 4, Schutz und lnstandsetzung von Betonbauteilen für den Anwendungs-

fall "PC 0", der DAfStb-lnstandsetzungsrichtlinie f eil_2, Bauprodukte und Anwendung für

den Anwendungsbereich PC I bzw. DIN EN 1504-033 und

erfüllt im eingebauten Zustand hinsichtlich der Feuerausbreitung die Anforderungen der

Baustoffklasse 82 nach DIN 4102-14.

(2) Nähere Angaben zu den einzelnen Komponenten des lnstandsetzungssystems
(Mischungsverhältnisse, Verarbeitbarkeitsdauer etc.) enthält Anlage 4.

(3) Die Eigenschaften nach (1) wurden gemäß dem Prüfprggramm "Produkte und

bysteme zurlnstandsetzung von'Eietonbauteilen in LAU-Anlagen"s unter Berücksichtigung

där Anforderungen und Bestimmungen der folgenden Regelwerke bzw. Prüfberichte nachge-

wiesen:

ZTV-ING, Teil36,

DAfStb-Richtlinie SlB, T eil 47,

DAfStb-Richtlinie BBUwSts,

TUTP BEB-RH-St89,

DIN EN 1504-03,

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P 6947 I 1137310,

- prüfbericht Nr.: P 6947aGrundprüfung eines PC-Betoninstandsetzungssystemsll.

Herstellung, Verpackung, Lagerung und Kennzeichnung

Herstellung
(i ) Die Herstellung bzw. Konfektionierung der Komponenten des lnstandsetzungs-

iyit"r" hat nach Oer im DlBt hinterlegten Rezeptur/Zusammensetzung in dem von der

Firma PROXAN Dichtstofle GmbH, Liebigstraße 7, 07973 Greiz-Dölau benannten Herstell-

werk Nr. 'l zu effolgen.

(2) Anderungen der RezepturZusammensetzung bedür{en der vorherigen Zustimmung

durch das DlBt.

Verpackung und Lagerung
(1) Die einzelnen KomPonenten des
verpackt und geliefert werden.

lnstandsetzungssystems dürJen als Gebinde

(2) Die auf den Gebinden vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen

reichen (2. B. Gefahrstoff- bzw. Transpofirecht) sind zu beachten.

DIN EN 1504-03:2006-03

DIN 4102-1 :1998-05

Erhältlich beim DlBt
'Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für lngenieurbauten, Teil 3 Massivbau" ZTV-lNG' Teil 3

DAfStb-Richtlinie SlB, Teil 4 DAfstb-Richtlinie - Schutz und lnstandsetzung von Betonbauteilen (lnstandsetzungs-

Richtlinie), Teil 4: Prüfverfahren: 2001-04, DAfStb, Berlin

DAfStb-Richttinie "Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen" (BBUwSt): 2OO4-10, DAfStb, Berlin

TLlTp BEB-RH-SIB "Technische Lieferbedingungen und technische Prüfuorschriften fÜr Grundierungen und Ober-

flächenbehandlungen aus Reaktionsharzen sowie für Oberflächenbeschichtungen und qetglelsg!.sJsteme aus

ReaktionsharzmOrtel für die bauliche Erhaltung von Verkehrsflächen - Betonbauweisen (TUTP BEB RH-SIB 02)";

Ausgabe 2002
Algämeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P 6947 I 1 1-373 gemäß der beim DlBt hinterlegten Angaben

Grundprüfung eines PC-Betoninstandsetzungssystems nach ZTV-ING, Teil 3, Abschnitt 4 bzw, Rili-SlB 2001 für

den Anwendüngsfall PC 0/PC l, Prüfbericht Ni.: P 6947a gemäß der beim DlBt hinterlegten Angaben

Konformität - Teil 3: Statisch und nicht statisch relevante lnstandsetzung

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe - Begriffe,

und Prüfungen
5

6

7

8

I

f;;T:". rnsrirrrr
Hät#*eg",a"l;
Rlung $er /.
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(3) Verpackung, Transport und Lagerung müssen so erfolgen, dass die Gebrauchstaug-

ticht eit nicht beelnträchtigt wird. lnsbesondere sind alle Komponenten in geschlossenen

Originalgebinden vor feuihtigfeit geschützt bei Raumtemperatur zu lagern. Die Kompo-

nenlen sind nicht der direkten-Sonnäneinstrahlung auszusetzen. Sie sind so zu lagern, dass

die Stofftemperatur zum Zeitpunkt der Verarbeitung größer 8'C und kleiner 30 "C ist' Die

auf den Gebinden angegebene maximale Lagerzeit der Komponenten ist zu beachten.

2.2.3 Kennzeichnung
(1) Die Komponenten für das lnstandsetzungssystem sind vom 

. 
Hersteller nach

Abschnitt 2.2.1 durch nachstehende Angaben auf dem Beipackzettel, dem Lieferschein oder

auf den Liefergefäßen zu kennzeichnen:

- "<Produktname>, Komponente des Proxan-PC-Mörlelsystems" gemäß Z-74'12'96',

- Name bzw. Werkzeichen des Herstellwerks,

- Herstelldatum und -zeit,

- Chargen-Nr.,

- übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verord-
nungen der Länder.

(2) Die Kennzeichnung mit dem Übereinstimmungszeichen darf nur erfolgen, wenn die

Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3.2 erfüllt sind'

2.9 Übereinstimmungsnachweis
2.9.1 ÜbereinstimmungdesBauprodukts
2.3.1.1 Allgemeines

(1) Die Bestätigung der Übereinstimmung der Bauprodukte (Korrosionsschutz, Haftgrund

und Mörtel mit dän jeweiligen Einzelkomponenten gemäß hinterlegten Angaben) mit den

Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk

mit einem Übereinstimhungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-

kontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer ErstprÜfung des

Bauprodukts nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen'

(2) Für die Erteilung des Übereinstimmungszerlifikates und die Fremdüberwachung

einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Baupro-

dukts eine hierfür anerkannte Überwachungs- bzw. Zerlitizierungsstelle zu beauftragen'

(3) Dem Deutschen lnstitut für Bautechnik ist von der Zerlitizierungsstelle eine Kopie des

von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikates sowie eine Kopie des ErstprÜfberichts zur

Kenntnis zu geben.

2.3.1.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) ln dem im Abschnitt2.2.1 angegebenen Herstellwerk ist eine werkseigene Produk-

iionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird

die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden,

mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Der Hersteller des lnstandsetzungssystems hat sich die Eigenschaften der Ausgangs-

materialien für die einzelnen Komponenten der Bauprodukte vom jeweiligen Herstellwerk

durch ein Abnahmeprüfzeugnis3.1 nach DIN EN 10204:2005-01 nachweisen zu lassen.

Dabei sind die Anforderungen der Anlage 3, Tabelle 1 zu edüllen.

(3) Sofern es im Folgenden nicht abweichend geregelt ist, erfolgt die werkt

Pioduktionskontrolle der Einzelkomponenten des lnstandsetzungssystems und des I

bzw. erhärteten lnstandsetzungssystems gemäß den Bestimmungen der DAfSI

setzungsrichtlinie, Teil 2, Tabelle 4.12, unler Berücksichtigung der Bestimmungen

nischen Lieferbedingungen für Betonersatzsysteme aus Reaktionshar

("$,j;;f:;

258649.12

harzbeton (TL BE-PC), Ausgabe 1990 bzw. der DIN EN 1504-03.
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wiederholen.

2.3.1.3 Fremdüberwachung

(4) Die werkseigene Produktionskontrolle für die einzelnen Komponenten der Bau-

produkte (Korrosionsschutz, Haftgrund, Mörfel) soll im Herstellwerk mindestens die im
Folgenden aufgeführten Maßnahmen einschließen:

. Zusammenstellung sowie Kontrolle auf Vollständigkeit und Richtigkeit der mitgelieferten

Abnahmeprüfzeugnisse 3.1 der Ausgangsmaterialien.

. Die nachstehenden Materialeigenschaften der Einzelkomponenten der Bauprodukte
(Haftgrund, Mörtel) sind durch eine Wareneingangskontrolle zu prüfen. Die Ergebnisse

müSsen mindestens den Anforderungen Anlage 3, Tabellen '1 entsprechen'

Dichte bei20 "C (je Einzelkomponente),

I g"mag

J rL BE-PC bzw. DIN EN 1504-03

- Druckfestigkeit, l_
- Biegezugfestigkeit, )

Epoxid-Aquivalent,

Aminzahl,

Farbton und

Visuelle Kontrolle der Gesteinskörnung (Art, Herkunft und Körnung),

- Siebanalyse der Gesteinskörnung (Quarzsand).

. Nachweise, Kontrollen und Prüfungen, die am ausgehärteten lnstandsetzungssystem
mindestens einmal je Fertigungscharge durchzuführen und mit den Kennwerten der

Anlage 4, Tabelle 1 zu vergleichen sind:

Rohdichte,

nach 7 Tagen

Mindesthärtungszeit bis zur vollen chemischen und mechanischen Beanspruchbarkeit,

Eindring- und Beständigkeitsverhalten über l44Stunden mit Mediengruppe DKI
zweimal je Jahr im Normalklima. Die Auswertung erfolgt im Bezug auf die Ergebnisse

der Zulassungsprüf ung.

(5) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und

auszuweften. 
-Die 

Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts,

- Art der Kontrolle oder Prüfung,

- Datum der Herstellung und der PrÜfung des Bauprodukts,

- Ergebnis der Kontrolle und Prüfungen und soweit zutreffend Vergleich mit den Anforde-

rungen,

- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(6) Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die

Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem

Deutschen lnstitut JUr gautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf

Verlangen vorzulegen.

(7) Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen
Maßnahmen 2ur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen

nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und

zum Nachweis der Mängelbeseitigung edorderlich - die bestehende Prüfung unverzÜglich zu

(1) ln dem in Abschnitt 2.2.1 angegebenen Herstellwerk ist die werkseigene
kontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, minde T w\

Ii:Tn,ir;;,1

1.74.12-28/12258&'9.12
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(2) lm Rahmen der Fremdübenwachung ist eine Erstprüfung des Bauprodukts durchzu-

iuhren und es können auch Proben für Stichprobenprüfung_en entnommen werden, Die

Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

(3) Die dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zugrunde liegenden Verwendbar-

teitsprutungen wurden an amtlich entnommenen Proben aus der laufenden Produktion

durcügeführt. Aus diesem Grund entfällt eine Erstprüfung im Rahmen der Fremdüber-

wachung.

(4) Sofern es im Folgenden nicht abweichend geregelt ist, er{olgt die Fremdüberwachung

der Einzelkomponenten des lnstandsetzungssystems und des frischen bzw. erhäfieten
lnstandsetzungssystems gemäß den Bestimmungen der Technischen Lieferbedingungen für

Betonersatzsyiteme äus Reaktionsharzmör1el/Reaktionsharzbeton (TL BE-PC),

Ausgabe l ggb unter Berücksichtigung der DAfStb-lnstandsetzungsrichtlinie, Teil 2,

Tabelle 4j2b2w. der DIN EN 1504-03.

(S) Die Fremdüberwachung ist wie folgt an den Einzelkomponenten des lnstandsetzungs-

systems bzw. am lnstandsetzungssystem durchzuführen und mit den Kennwerten (siehe

Anlage 3) zu vergleichen:

Einzelkomponenten des lnstandsetzungssystems:

Dichte bei 20'C (je Einzelkomponente),

Epoxid-Aquivalent,

- Aminzahl,

- Farbton und

- Visuelle Kontrolle der Gesteinskörnung (Art, Herkunft und Körnung),

- Siebanalyse der Gesteinskörnung (Quarzsand),

Kennzeichnung.

I nstandsetzungssystem :

Rohdichte,

- Druckfestigkeit, l_
Biegezugfestigkeit, J
Dynamischer E-Modul,

nach 7 Tagen

Mindesthärtungszeit bis zur vollen chemischen und mechanischen Beanspruchbarkeit,

Eindring- und Beständigkeitsverhalten über l44Stunden mit Mediengruppe DKI
zweimalje Jahr im Normalklima. Die Auswertung erlolgt im Bezug auf die Ergebnisse

der Zulassungsprüf ung.

(6) Die Ergebnisse der Zerlifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre

aufzubewahrän. Sie sind von der Zirtilizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem

Deutschen lnstitut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf

Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen für Entwut'f und Bemessung

Planung und Entwurf
(1) Die lnstandsetzung
Reaktionsharzmödelsystem
werden.

von Ausbrüchen und Abplatzungen (Reprofilierung)

t gemäß

J TL BE-PC bzw. DIN EN 1504-03

3.1

öu,rr.^. *5

(':,*.f;:;)
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(2) lnstandsetzungen von Betondichtkonstruktionen haben so zu .grfolgen, dass die

bästimmungen diesär Zulassung, der DAfStb-lnstandsetzungsrichtliniel2 und der Einbau-

und VerarbLitungsanweisung däs Antragstellers (im Folgenden als Zulassungsinhaber
genannt) eingehalten werden-. Als zusätzliche Erkenntnisquelle können die folgenden Unter-

lagen hinzugezogen werden

- Schröder: "schutz und lnstandsetzung von Stahlbeton", Abschnitt 6.8.6, Kontakt und

Studium Bd. 3, Expert Verlag 2006;

- DAlstb-Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen"

(BBUwSt):2004-1 0, DAfStb, Berlin;

- ZTV-lNG Zusätzliche Technische Vefiragsbedingungen f ür den lngenieurbau,

Ausgabe 2003.

(3) Vom Zulassungsinhaber ist eine Einbau- und Verarbeitungsanweisung zu erstellen.

(4) Die lnstandsetzung ist auf Grundlage einer sachkundigen Bauzustandsbegutachtung,

dem darauf abgestimmtbn lnstandsetzungskonzept, unter Berücksichtigung dieser allge-

meinen bauaufsichtlichen Zulassung für das jeweilige lnstandsetzungsvorhaben sachkundig

zu planen.

(5) Unter Berücksichtigung der wasserrechtlichen Vorschriften und den zu erwadenden

chemischen und mechanischen Beanspruchungen sind prüfbare Konstruktionsunterlagen

bzw. bauablauftechnische Planungsunterlagen (2. B. lnstandsetzungspläne) durch einen

sachkundigen Planer anzufertigen.

(6) Die Mindestanforderung an die Betondichtkonstruktion sind in den Planungsunter-

lagen anzugeben, z. B. Betoneigenschaften, Untergrundvorbereitung'

(7) Die zusätzlichen herausgegebenen Anweisungen und technischen Hinweise des

Zulassungsinhabers, z. B. über die Nachbehandlung der instandgesetzten Bereiche, sind zu

beachten.

(8) Die zulässigen Einbaukriterien sind gemäß dieser Zulassung sind bei der Planung zu

berücksichtigen, z. B. zulässige Einbaugeometrie gemäß Anlage 4, Tabelle 1.

Bestimmungen für die Ausführung

Allgemeines
(1) Die lnstandsetzungsarbeiten dürfen nur von Betrieben ausgeführt werden, die ihre

Lignung für die dafür erJorderlichen Tätigkeiten nachgewiesen haben, Die Eignung des

Belriebi ist durch einen Eignungsnachweis nach der "Richtlinie für den Eignungsnachweis

zur Ausführung von lnstandsetzungsarbeiten an Betonbauteilen in Anlagen zum Lagern,

Abfüllen und Umschlagen (LAU-AÄlagen) wassergefährdender Stoffe"13 gegenüber einer

Prüfstelle gemäß $ 17 MBO; AbsatzSra nachzuweisen. Der Betrieb muss über eine qualifi-

zierle Führungskralt und über Baustellenfachpersonalls gemäß dieser Richtlinie verfügen.

Darüber hinaus muss der Fachbetrieb für diese Tätigkeiten Fachbetrieb im Sinne von $ 3 der

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom

31. MärzZötO 1ACet. lS.-377) sein, es sei denn, die Tätigkeiten sind nach für die Anlagen-

ad geltenden Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen. Zusätzlich m

diesä Fachbetriebe vom Zulassungsinhaber (einschließlich ihrer Fachkräfte) für
genannten Tätigkeiten autorisiefi und eingewiesen sein.

DAfStb-Richtlinie für "Schutz und lnstandsetzung von Betonbauteilen"
mit Berichtigung 12002-01 und Berichtigung 2:2005-12
erhältlich beim Deutschen lnstitut für Bautechnik

Verzeichnis der Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen, Teil

sietlen für die Überwachung von Herstellern . . . "

Qualifikationsnachweis z. B. mit SIVV-Schein

12

13

14

15
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Die Autorisierung und Schulung/Einweisung erfolgt durch die PROXAN Dichtstoffe GmbH

oder von einem von ihr autorisieften Unternehmen.

(Z) Die lnstandsetzung ist auf Grundlage der Bauzustandsbegutachtung, dem darauf

äbgestimmten lnstandseizungskonzept, unter Berücksichtigung dieser allgemeinen bauaut
sic-htlichen Zulassung für das jeweilige lnstandsetzungsvorhaben sachkundig auszufÜhren'

Der Einbau ist nachlen Konstruktionszeichnungen bzw. Planungsunterlagen dieser allge-

meinen bauaufsichtlichen Zulassung, gemäß den Bestimmungen der DAfStb-lnstandset-

zungsrichtlinie und der Einbau- unO Verarbeitungsanweisung des Zulassungsinhabers

durdhzuführen. Die festgelegten Verarbeitungs- und Nachbehandlungshinweise sind einzu-

halten.

F) Die Bestimmungen gemäß Abschnitt 4.1 (1) und 4.2 (1) sowie die Vollständigkeit der

Überwachung durch dLn Bauausführenden sind im Abstand von 3 Jahren durch die Prüf-

stelle gemäfl $ tZ MBO, Absalz5 zu kontrollieren, die die Bescheinigung über die Eignung

des Bätriebs gemäß "Richtlinie für den Eignungsnachweis zur Ausführung von lnstandset-

zungsarbeiterian Betonbauteilen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen (LAU-

An lagen) wassergef ährdender Stoff e" erteilt hat.

(4) Die qualifizierten Führungs- und Fachkräfte des Fachbetriebs müssen die Anforde-

irngen an Personal, Geräteaüsstattung, Prüfung und Überwachung sowie die Bestim-

1;.1uigen der DAfStb-Richtlinie "schutz und lnstandsetzung von Betonbauteilen", Teil 3, mit

besonderen Kenntnissen auf dem Gebiet der Prüfung, Vorbehandlung und lnstandsetzung

von Betonbauteilen er{üllen.

(5) Vor der lnstandsetzung ist sicherzustellen, dass die in der Bauzustandsbegutachtung

ärhittett"n Schädigungsursaihen beseitigt wurden. Es ist durch objektspezifische Maß-

nahmen weitestgehend sicherzustellen, dass die Schädigungsursachen nicht wieder

auftreten können. Die DAfStb-lnstandsetzungsrichtlinie, Teil 1 ist zu beachten.

(6) Sofern es im Folgenden nicht abweichend geregelt ist, gelten für die lnstandsetzung

die Bestimmungen der DAfStb-lnstandsetzungs-Richtlinie. Die DAfStb-Richtlinie "Betonbau

beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen" ist zu beachten.

(7) Die einzelnen Komponenten des lnstandsetzungssystems müssen den Angaben und

Kennweden der Anlagen entsprechen. Die Komponenten des lnstandsetzungssystems

dürJen nicht ausgetauscht werden.

(8) Das lnstandsetzungssystem muss gemäß den Bestimmungen dieser allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung und nach den ergänzenden Einbau- und Verarbeitungsanwei-

sungen des Zulassungsinhabers eingebaut werden.

(g) Vor dem Einbau des lnstandsetzungssystems müssen die in Stand zu setzenden

äereiche gemäß den Bestimmungen der Einbau- und Verarbeitungsanweisung des Zulas-

sungsinhabers vorbereitet sein. lm Besonderen sind u. a. die folgenden Randbedingungen

zu berücksichtigen:

Die Haftfläche des Altbetons muss sauber (2.8. gereinigt mit ölfreier Druckluft) und

trocken sein.

- Die Verarbeitbarkeit ist stark temperaturabhängig. Die Obedlächentemperatur muss

größer/gleich 8 "C und größer/gleich 3 K über der Taupunkttemperatur (Taupunkt-

kontrolle erforderlich) liegen.

Einbau
(1) Der Einbau des lnstandsetzungssystems darf nur von Betrieben vorgenommen

werden, deren Baustellenfachpersonal hierfür qualifiziert wurden. Der ausführende p2ffi,
einschließlich seines Baustellenfachpersonals, muss seine Eignung zur
gemäßen Ausführung von lnstandsetzungsarbeiten an Betonbauteilen in LAU-

eine geltende Bescheinigung gemäß Abschnitt 4.1 (3) nachweisen.
,ttw
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(2) Vor dem Einbau des lnstandsetzungssystems ist dafür Sorge zu tragen, dass der

üorhandene Untergrund durch entsprechende Maßnahmen in einen für das lnstand-

setzungssystem geeigneten Zustand versetzt wird (gemäß lnstandsetzungskonzept,

Abschriitt +.1 (ZD. Wenn im lnstandsetzungskonzept nichts anderes bestimmt ist, er{olgt die

Untergrundvoibereitung gemäß den Bestimmungen der DAfStb-lnstandsetzungsrichtlinie.

(3) Der Einbau des lnstandsetzungssystems erfolgt händisch, mit Spachtel bzw' Kelle,

auf den zuvor eingebrachten Haftgrund. Auf die Notwendigkeit einer guten Verdichtung wird

hingewiesen, um die erforderliche Dichte des ausgehärteten Mörtels zu gewährleisten.

(4) Bei Temperaturen an der Bauteilobedläche unter 8 "C und über 30 "C dad das

instandsetzungssystem nicht eingebaut werden. Die Stofftemperatur des Möftels muss zum

Zeitpunkt der Verarbeitung größer 8 "C sein.

(5) Die einzelnen Komponenten des lnstandsetzungssystems sind gemäß der Verarbei-

iungsanweisung des Zulassungsinhabers homogen zu mischen. Vor jedem Beginn des

Einbaus einer nLuen Mischungscharge, hat sich die einbauende Fachkraft zu vergewissern,

dass die Mischungswerte mit den Bestimmungen der Anlage 4 dieser Zulassung und den

zusätzlichen Hinweisen des Zulassungsinhabers (Einbau- und Verarbeitungsanweisung)

übereinstimm en, z. B. Mischungsverhältnis, Mischungsdauer bzw. -intensität.

(6) Das eingebaute lnstandsetzungssystem ist nach dem Einbau für die Dauer von 6 bis

ä Stunden vor Einwirken von Feuchtigkeit (Regen, Taufeuchtigkeit usw.) zu schützen'

(7) Die Freigabe für mechanische und chemische Beanspruchungen der instand-

gesetzten Dichtkonstruktion darJ erst nach der in Anlage 4, Tabelle 1 angegebenen Frist

efolgen.

Überwachung der Ausführung
(i) Neben der Überwachung durch den Bauausführenden nach Absatz4.1 (3), besteht

eine Überwachungspflicht der Tätigkeiten zur lnstandsetzung durch eine dafür nach

S 7 MBO, Absatz 6i6 anerkannte ÜberwachungsstellelT.

(2) Für die Eigenüberwachung der Bauausführung der lnstandsetzung gilt die DAfStb-

Richttinie "schuti und lnstandsetzung von Betonbauteilen", Teil 3, Abschnitt 2.2 und 2'3 in
Verbindung mit den Anforderungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, wenn

im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Vor, während bzw. nach dem Einbau sind die nachstehenden Kontrollen durchzuführen:

Vor dem Einbringen des lnstandsetzungssystems ist durch den Fachbetrieb sicherzu-

stellen, dass die Betondichtkonstruktion den Anforderungen der jeweils maBgebenden

Zulassung der Dichtkonstruktion oder der DAfStb Richtlinie "Betonbau im Umgang mit

wassergefährdenden Stoffen" entspricht, beispielsweise durch Kontrolle der maßge-

benden Kennwefte in den Überwachungsaufzeichnungen gemäß DIN 1045-3, z' B. Bau'

tagebuch.

- Es ist durch visuelle Kontrollen sicherzustellen, dass die Untergrundvorbereitung den

Anforderungen der Zulassung und den zusätzlichen Hinweisen DAfStb-lnstandsetzungs-
richtlinie entspricht.

- Kontrolle des Zustandes von Altbetonflächen. Verschmutzungen sind gründlich vor dem

Einbau zu entfernen.

Ermittlung der Ober{lächentemperatur und Vergleich mit den Bestimmungen aus

Abschnitt 4.2 (4).

- Kontrolle des instandgesetzten Bereichs auf Hohlräume, Fehlstellen zum Altbeton

den Konstruktions- und Planungsunterlagen bzw. der Verarbeitungsvorschrift dfll

sungsinhabers.

ii:'äft.1,;:;":
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(3) Während der lnstandsetzung sind Aufzeichnungen über den Nachweis des ordnungs-

gemäßen Einbaus (zum Beispiel lnstandsetzungsprotokoll) vom Bauleiter oder seinem

Vertreter zu führen, siehe auch Anlage 5. Die Aufzeichnungen müssen während der Bauzeit

auf der Baustelle bereitliegen und lind dem mit der Bauüberwachung Beauftragten auf

Verlangen vorzulegen.

4.4 Bestätigung der Übereinstimmung mit der Zulassung

(1) Die Bestätigung der Übereinstimmung der Bauart "Proxan Reparaturmöftel PC 25" als

Bestandteil Oes pnOXRN-PQ-Mörtelsystems zur Betoninstandsetzung in LAU-Anlagen mit

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss vom einbauenden Betrieb nach

Abschnitt4.l (1)mit einer Übereinstimmungserklärung (siehe z. B. Anlage6) und folgenden

zusätzlichen Kontrollen edolgen:

- Kontrolle auf Vollständigkeit und Richtigkeit der vorgesehenen Systemkompone.nten für

die fachgerechte Ausführung der Bauart sowie deren Kennzeichnung mit dem Uberein-

stimmungszeichen,

Kontrollen der Ausführung nach Abschnitt 4.3'

(2) Die Ergebnisse der Kontrollen sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeich-

nungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- lnstandsetzungssystem:

Zulassungsnummer:

Zulassungsinhaber:

Ausführung am:

Ausführung von:

" Proxan-PC-Mörtelsystem zur
Betoninstandsetzung in LAU-Anlagen"

z-74.12-96

Name, Adresse

Datum

vollständige Firmenbezeichnung

5.1

- An der Kontrolle oder Prüfung (siehe Abschnitt 4.3)

Datum der Prüfung

Ergebnis der Kontrolle und Prüfungen und Vergleich mit den Anforderungen

Unterschrift des für die Ausführungskontrolle Verantwortlichen

(3) Die Aufzeichnungen sind zu den Bauakten zu nehmen. Sie sind dem Deutschen

lnstitut für Bautechnik, der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde und dem Sachver-

ständigen nach Wasserrecht auf Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung

Allgemeines
(i ) Auf die Notwendigkeit der ständigen Überwachung der Dichtheit bzw. Funktionsfähig-

keit der instandgesetzten Bereiche gemäß $ 1 Abs. 2 der Verordnung über Anlagen zum

Umgang mit waisergefährdenden Stoffen vom 31 .Mär22010 (BGBl.l S.377) durch den

AetreiUör einer Anlage zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen (LAU-Anlagen) wasser-
gefährdender Stoffe wird verwiesen. Hiedür gelten die unter Abschnitt 5.2.2 aulgeführten

Kriterien in Verbindung mit Abschnitt 5.3.

(2) Vom Betreiber sind in der Betriebsanweisung der jeweiligen LAU-Anlage die Kontroll-

intervalle, in Abhängigkeit von der nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

zulässigen Beanspruchungsdauer zu organisieren. Die Ergebnisse der regelmäßigen

Kontrolien und alle von dieser Betriebsanweisung abweichenden Ereignisse sind zu doku-

mentieren. Diese Aulzeichnungen müssen bereitliegen und sind dem Sachve

nach Wasserrecht auf Verlangen vorzulegen.

(3) Das lnstandsetzungssystem darf bei Temperaturen zwischen -20 "C
genutzt werden, wobei die FlÜssigkeitstemperatur beim Kontakt mit dem

system 30 "C nicht überschreiten darf.

3:Tf;.,,,::,;,,:
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(4) Tropfverluste bzw. Ansammlungen schon geringer Flüssigkeitsmengen beim Umgang

rit *"s"rgefährdenden Stoffen auf der Dichtkonstruktion, im Besonderen im Bereich der

I nstandsetzun g, sind u nmittelbar zu entf ernen.

(5) Bei der Beaufschlagung des lnstandsetzungssystems in LAU-Anlagen ist dafür Sorge

), trug"n, dass im ScfräOenstall austretende Flüssigkeit ordnungsgemäß erkannt und

beseitilt wird, z. B. für die Beanspruchungsstufe "gering" innerhalb von 8 Stunden,

(6) Der Weiterbetrieb der instandgesetzten Flächen nach einer Beaufschlagung ist in

.teäem Fall nur nach vorheriger Bewertung durch einen Sachverständigen unter Berücksich-

iigung der Bestimmungen nach Abschnitt 5.2 (2), 2' Anstrich zulässig'

(7) Der Betreiber einer Anlage zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen (LAU-Anlagen)

wässergefahrdender Stoffe ist verpflichtet, mit dem lnstandhalten, lnstandsetzen und

Reinigen des Flächenabdichtungssystems nur solche Betriebe zu beauftragen, die für diese

Tätig[eiten Fachbetriebe im Sinne von $ 3 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit

wasäergefährdenden Stoffen vom 31 .März201O (BGBI. I S.377) sind, es sei denn, die

Tätigkei-ten sind nach für die Anlagenad geltenden Vorschriften von der Fachbetriebspflicht

ausgenommen. Darüber hinaus müssen die Fachkräfte des Fachbetriebs für die zuvor
genännten Tätigkeiten vom Zulassungsinhaber autorisiert und unterwiesen sein.

(B) Mit der Ausführung von lnstandsetzungsarbeiten darf über die Bestimmungen nach

Abschnitt 5.1 (6) nur Baultellenfachpersonal beauftragt werden, das seine Befähigung und

Qualifikation gemäß der "Richtlinie für den Eignungsnachweis zur Ausführung von lnstand-

setzungsarbeiten an Betonbauteilen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen
(LAU-Änlagen) wassergefährdender Stoffe"18 nachgewiesen hat.

(g) Der Betreiber hat je nach für die Anlagenart geltenden Vorschriften, Prüfungen durch

öachverständige nach Wasserrecht (lnbetriebnahmeprüfung, wiederkehrende Prüfung) zu

veranlassen, slehe $ 1 (2), Satz 3 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wasser-

gefährdenden Stoffen vom 31 .März201O (BGBI. I S.377)). FÜr die Durchführung der Prü-

iungen gelten Abschnitt 5.2.1 und Abschnitt 5.2.2. Die Vorschriften der Betriebssicherheits-

verord nung (BetrSichV) bleiben h iervon u nberü h rt.

(10) Beim lnstandsetzen in bestehenden LAU-Anlagen, hat der Betreiber

die Bauzustandsbegutachtung und das darauf abgestimmte lnstandsetzungskonzept bei

einem sachkundigen Planer und

die Überprüfung des ordnungsgemäßen Zustandes der Anlage nach einer wesentlichen

lnstandsetzungsmaßnahme durch den Sachverständigen

zu veranlassen. Dem Sachverständigen nach Wasserrecht ist die Möglichkeit der Kenntnis-

nahme der Bauzustandsbegutachtung und des lnstandsetzungskonzepts einzuräumen.

(11) Sofern f ür die Anlagenart keine Prüfungen durch Sachverständige vorgeschrieben

iind, hat der Betreiber einer Anlage einen Sachkundigen mit der wiederkehrenden Prüfung

der Dichtheit und Funktionsfähigkeit des instandgesetzten Bereichs der Dichtkonstruktion zu

beauftragen.

Prüf ungen durch Sachverständige
(1) lnbetriebnahmeprüfung

Der Sachverständige nach Wasserrecht ist über den Fortgang der Arbeiten laufend zu

informieren. lhm is1 die Möglichkeit zu geben, an den Kontrollen vor und nach dem

Einbau des lnstandsetzungslystems nach Abschnitt 4.3 teilzunehmen und die Ergeb-

nisse der Kontrollen zu beurteilen.

- Die abschließende Prüfung der Beschaffenheit der instandgesetzten Dic

ertolgt durch lnaugenscheinnahme der Dichtkonstruktion, unter
Kontrollen gemäß Abschnitt 4.3,

erhältlich beim Deutschen lnstitut für Bautechnik Deulsches I rr'titrrt
für Bautetlrrrik

1.74.12-28112258649.1 2
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Dr.-lng. Ullrich Kluge

Referatsleiter

- Der Sachverständige vergewissert sich, dass die Bestimmungen dieser Zulassung einge-

halten wurden.

- Der Sachverständige nach Wasserrecht prüft die in der Betriebsanweisung des

Betreibers festgelegten Kontrollintervalle (nach Abschnitt 5'1 ).

(2) Wiederkehrende Prüfungen

- Der Betreiber einer Anlage hat das lnstandsetzungssystem hinsichtlich seiner Schutzwir-

kung ein Jahr nach lnbätriebnahme bzw. nach erfolgter Mängelbehebung durch einen

Sac-hverständigen nach Wasserrecht (siehe $ 1 (2), Satz 3 der Verordnung über Anlagen

zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom 31 .Mär22010 (BGBI. I S.377))
prüfen r1-i lassen, danach - falls keine Mängel festgestellt wurden - wiederkehrend alle

iunf Jahre nach $ 1 (2), Abs.2, 2.Bemerkung der Verordnung über Anlagen zum

Umgang mit wasseigefährdenden Stoffen vom 31 . März 2010 (BGBI. I S. 377).

- Die Untersuchung der Beschaffenheit des lnstandsetzungssystems geschieht durch

Sichtprüf ung in allen Bereichen der jeweiligen Dichtkonstruktion. Der instandgesetzte Be-

reich gilt weiterhin als dicht, wenn keine mechanischen Beschädigungen, Rissbildungen

bzw. lieine sichtbaren Umwandlungsvorgänge an der OberJläche feststellbar sind.

- Anhand der Dokumentation über die regelmäßigen Kontrollen und aller von der Betriebs-

anweisung abweichenden Ereignisse ist zu kontrollieren, ob

- die Kontroll- und Reinigungsintervalle vom Betreiber eingehalten wurden,
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keinen von der Betriebsanweisung abweichenden Ereignissen gekommen ist

- kein längerer Kontakt mit den wassergefährdenden Flüssigkeiten im Laufe der

Nutzung stattgefunden hat.

Der Vergleich ist dabei zu den zulässigen Beanspruchungsstufen dieser allgemeinen

bauaulsichtlichen Zulassung vorzu nehmen,

- Ergeben sich Zweifel an der Dichtheit des lnstandsetzungssystems (2. B. aufgrund von

Ablösungen) sind weitere Untersuchungen erforderlich. Hierzu mÜssen ggf' Proben
(Bohrkerne) aus dem betroffenen Bereich entnommen werden. Auf die Entnahme von

iroben aus dem unter dem instandgesetzten Bereich liegenden Boden kann verzichtet

werden, wenn nachweislich keine vollständige Durchdringung des Bereichs der Dicht-

konstruktion durch wassergefährdende Flüssigkeiten edolgte.

Mängelbeseitigung
(l ) Werden bei den Prüf ungen Mängel im instandgesetzten Bereich der Dichtkonstruktion

ieitgestellt, so sind diese unverzüglich zu beheben. Das lnstandsetzungsmaterial ist zu

entfärnen und die gesamte lnstandsetzung einschlieBlich der Untergrundvorbereitung neu

vorzunehmen. Mit der Schadensbeseitigung ist ein Betrieb nach Abschnitt 5.'1 zu beauf-

tragen, der die in diesem Bescheid genannten Materialien entsprechend den Angaben der

Veiarbeitungsanleitung des Zulassungsinhabers verwenden darf und die Anforderungen des

Abschnitts 4.1 edüllt.

(2) Beschädigte/bemängelte Bereiche sind nach Abstellung des Mangels vor der lnbe-

triebnahme zu prüfen.

Prüfbescheinigung
über das Ergebnis der Prüfungen ist im Rahmen der nach Arbeitsschulz- bzw' Wasserrecht

zu erstellenden Bescheinigungen eine Aussage zu treffen.

es zu
und

5.3

5.4

758649,12
1.74.12-2A112



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr.2-74.12-96 vom 1. August 2012

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik

Proxan Reparaturmörtel PC 25
als Bestandteil des

P roxan - PC- M ö rte lsyste ms
zur Betoninstandsetzung in LAU-Anlage

Proxan Reparaturmörtel PC

:'IProxan Haftvermittler HPC 25
Proxan-PC-
Mörtelsystem

ggf. Proxan Aktivgrund APG

Bewehrungsstahl

bestehende Beton-
Dichtkonstruktion

bestehende Beton-
Dichtkonstruktion

Fugenabdichtung
mit einem für die jeweilige Beanspruchung geeignetem

- Fugendichtstoff mit allgemeiner bauaufsichtlicher bzw'
europäischer technischer Zulassung für die Verwendung in
LAU-Anlagen oder
Kompressionsprofile mit allgemeiner bauaufsi
Zulassung für die Verwendung in LAU-An

Deutsches lnstitut
für Bauteclrnik

Proxan Reparaturmörtel PC 25
als Bestandteil des Proxan-PC-Mörtelsystems zur Betoninstandsetzung in LAU-Anlagen

Anlage 1

Einbaubeispiel



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. 2-74.12-96 vom 1. August 2012

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik

Tabelle 1: Anlagen zum Lagern und Umschlagenr)z)

Liste der Flüssigkeiten, gegen die das PC-Möftelsystem für die Betoninstandsetzung in Anlagen zum Lagern und

Umschlagen wässergefa-hräender Stoffe für die Beanspruchungsstufen "gering" und "mittel' nach DWA-A (TRwS) 786

sowie in lankstellen für die Betankung von Kraft-, Schienen-, Wasser- und Luftfahrzeugen im Sinne der DWA-A

iin*Sl 781 bis 784 (maßgebende Bäanspruchungsdauer für Flächenabdichtungen) undurchlässig und chemisch

beständig ist.

GruDpen-Nr," Flüssigkeiten
DK1 mit einem maximalen (Bio) Ethanolgehalt von

5 Vol.-% nach DIN EN 15376
DK 1c Ottokraftstoff E10 nach DIN 51626-1

DK2 Fluokraftstoffe
DK3 - Heizöl EL nach DIN 51603-1

- ungebrauchte Verbrennungsmotorenöle

- ungebrauchteKraftfahrzeug-Getriebeöle
- Gemiscfre aus gesättigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen mit einem Aromatengehalt von

< 20 Ma. oÄ und einem Flammpunkt > 55 "C
DK 3a ffi90 mit max. SYol.-% Biodiesel !cs! liN EN 14214

DK 3b ieseuSatzVonBiodieselnachDlNEN14214biszueinem
Gesamtoehalt von max. 20Yol.-%

DK4 he mit m

DK 4b Rohöle
DK 4c ndgebrauchteKraftlahrzeug-Getriebeölemiteinem

Flammpunkt > 55 "C
DK 7b Biodiesel nach DIN EN 14214

1) gemäß DlBt-Prüfprogramm "Produkte und Systeme zur lnstandsetzung von Betonbauteilen in LAU-Anlagen"

Tabelle 2: Anlagen zum Abfüllen'?)

Liste der Flüssigkeiten, gegen die das PC-Mörtelsystem für die Betoninstandsetzung in Anlagen zum Abfüllen

wassergefährden-der Stoffä tür die Beanspruchungsstüfen "gering", "mittel" und "hoch" nach DWA-A (TRwS) 786 sowie

in Tankstellen für die Betankung von Kraft-, Schienen-, Wasser- und Luftfahrzeugen im Sinne der DWA-A (TRwS) 781

bis 784 (maßgebende Beanspruihungsdauer für Flächenabdichtungen) undurchlässig und chemisch beständig ist.

') D", Nachweis wurde gemäß DlBt-Prüfprogramm "Produkte und Systeme zur lnstandsetzung von Betonbauteilen

gegenüber den gelisteten Flüssigkeiten über einen Prüfzeitraum von 450 Stunden erbracht.

N228miteinemmaximalen(Bio)Ethanolgehaltvon
5 Vol.-% nach DIN EN 15376

E10 nach DIN 51626-1

Heizöl EL nach DIN 51603-1
ungebrauchte Verbrennungsmotorenöle
ungebrauchte Kraftf ahrzeug-Getriebeöle
Gemische aus gesättigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen
< 20 Ma. % und einem Flammpunkt > 55'C

OimO mit max. 5 Vol'-% BiodiesellqSI DlN EN 14214

usatzVonBiodieselnachDlNEN14214biszueinem
von max.20YoL-"k

Gemische mit max. 5 Voli:Ä l9!Zg! 3g-EqE
Rohöle
gebrauchte Verbrennungsmotorenöle und gebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebeöle mit einem

Biodiesel nach DIN EN 14214

Derrtrclres I rrstitu

Proxan Reparaturmöftel PC 25
als Bestandteil des Proxan-PC-Mörtelsystems zur Betoninstandsetzung in LAU-Anlagen

Listen der Flüssigkeiten

251 948.1 2_1 1.74.12-28/12



All gemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. 2-74.12-96 vom 1. August 2012

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik

Tabelle 1: Eigenschaften des Korrosionsschutzes und des Haftvermittlers

Kennwert für das Mörtelsystem

Proxan Aktivgrund APC 251

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

- Dichte (bei 20'C)
Komponente A:

Komponente B:

1,82
0,95

- ca. 1 mm,

- ca.2 mm,

Min.: +8 'C / Max.: +30 'C

Verarbeitbarkeit:

- Mindestschichtdicke

- MaximaleSchichtdicke

bei 23 'C: ca. 7 Tage, bei 30 "C: 6 Stunden

45
30
15

- Verarbeitbarkeitsdauer

- 10'c
- 23"C
- 30"c

Proxan Haftvermittler HPC 252

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

1,64

0,95

- Dichte (bei20'C)
Komponente A:

- ca. 0,2 mm,

- ca. 0,5 mm,

Min.: +8 oC / Max.: +30 oC

Verarbeitbarkeit:

- Mindestschichtdicke

- MaximaleSchichtdicke

bei 23 "C: ca. 8 Stunden, bei 30 oC: ca. 4 Stunden
(witterungs- und

- Verarbeitbarkeitsdauer

- 10 "c
- 23'C
- 30"c

45

30
15

Deutsche. I u.1i1u1
für Baurer,.Inik

zeit (bei 23 'C

Proxan Reparaturmörtel PC 25
als Bestandteil des Proxan-PC-Mörtelsystems zur Betoninstandsetzung in LAU-Anlagen

Eigenschaften des Korrosionsschutzes und des Haftvermittlers

251948.12 1 1,74.12-28112



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr.2-74.12-96 vom 1. August 2012

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik

1

Mörtel: Proxan Reparaturmörtel PC 25

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

- Rohdichte (bei 20 "C)

- Komponente A:

- Komponente B:

Ig/cms]

lg/cm3l

1,77

1,02

- mineralischer
Füllstoff: - Art

- Sieblinie
t-l
I-t

Quarzsand (QS) und Feinanteil (Pigmente, Füllstotf)
gemäß den hinterlegten Angaben

- MischunosverhältnisA: B lGew.-teilel 1000:36

- Verarbeitbarkeitsdauer

- 10'c
- 23"C

- 30'c

IMinuten] 45

30
15

- Verarbeitbarkeit:

- Mindestschichtdicke

- MaximaleSchichtdicke

- Verarbeitunqstemperatur

t-1

ca.4 mm,

ca.40 mm,

Min.; +8 "C / Max.: +30 'C

- Laqerzeit (bei23'C) IMonate] 12

1.7 - Farbton t-l betongrau

2

Ausgehärtetes Mörtelsystem : Proxan-PC-Mörtel system

2.1 - Rohdichte Ikg/dm3] > 2,10

2.2 - Druckfestiqkeit nach 7 Tagen IN/mm2] 110

2.3 - Biegezugfestigkeitnach
7 Taqen

IN/mm'z] 33

2.4 - Wärmedehnzahl t1/Kl 26,6 x 10-6

2.5 - Dynamischer E-Modul (23 "C) IN/mm2] 29.200

2.6 - Befahrbarkeit:

- Verkehrslast:

t-l
IN/mm,]

Fahrzeuge mit Luftbereifung und Vulkollanrädern,

0,8 (LasVlastaufstandsf lächen).)

2.7 - Wartezeit bis zur Begeh- und
Belahrbarkeit

- 10'c:
- 23"c / 30 'c:

[Tage] 2

1

2.8 - Brandverhaltensklasse t-l 82, normalentflammbar

Tabelle 1: Eigenschaften des frischen und ausgehärteten Möftels

') B"ir Anschluss von Fugenabdichtungssystemen sind die Bestimmungen zur Befahrbarkeit des Fugenabdichtungssystems

gemäß der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen bzw. europäischen technischen Zulassung zu berücksichtigen'

Tabelle 1 : Zulässige Einbaugeometriel)

\

reutsctrei I nititut
Iür Bauteclrrrik,,

\ls/

Bauteil Länqe il,I Breite [bi] Tiefe [dr]

Fläche
7500 mm 250 mm Min.: 4 mm I

Max.:40 mm {lDurchmesser: 1000 mm

Kante
7500 mm 250 mm Min.:4 mm ll

Max,:250 mm \
1) Bei ausreichender Verdichtung gemäß Anlage 4, Tabelle 1 , Nr' 2.1

Proxan Reparaturmödel PC 25
als Bestandteil des Proxan-PC-Mörtelsystems zur Betoninstandsetzung in LAU-Anlagen

Anlage 4
Eigenschaften des Mörtels

251 948.1 2_1
1.74.12-28112



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr.2-74.12-95 vom 1. August 2012

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik

Ausf ührungsdetail, BeisPiel:

Beton- bzw. Stahlbetondichtkonstruktion,
Untergrundvorbereitung gemäß den Anforderungen der ZTV-lNG

Proxan Haftvermittler HPC 25, Haftbrücke

ggf. Proxan Aktivgrund APC 25, Korrosionsschutz

Bewehrungsstab,
Reinheitsgrad SA2112 nach DIN 55928-04

Proxan Reparaturmörtel PC 25, PC-Mörtel

Abstreuung mit Quarzsand 0,3 mm - 0,9 mm

\'\

Zur besseren Verzahnung des lnstandsetzungssystems mit dem Altbeton und zum Abbau von Span-

nungen zwischen dem lnslandsetzungssysternund dem Altbeton, sind die Schadstellen in einegSjgQ!
von ca. 45o zum Anschluss an die Altbetonfläche auszustemmen. Die maßgebende Ti*rcI.$"m\
tnstandsetzungskonzept für die jeweilige Anlage (siehe Zutassunjsäbschnitt 4'1\2)), u"teffiU@.t; \
gung der zulässigen Einbaugeometrie nach Anlage 4, Tabe_lle 'l zu entnehmen. . l/ . :K
öaJAusscrrneiden der schädhaften Bereiche (i. a. mit Sägeblättern oder HochdruckvSsserstrann$t
nichtzurässis. 

\;:..;l;:^:::;::ü

l
'l

.\

Proxan Reparaturmörtel PC 25
als Bestandteil des Proxan-PC-Mörlelsystems zur Betoninstandsetzung in LAU-Anlagen

Anlage 5
Ausf ührungsdetail, BeisPiel

zsl 948.12_1
1.74.12-28/12



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr.2-74.12-96 vom 1. August 2012

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik

lfd. Nr. Bestätigung der ausführenden Firma
i ^l'+ t\l
Jv

/a"Än^

3.

4.

5.a

5.c Bauzeit:

Prüfung durch lnaugenscheinnahme:
(nicht zutreffendes streichen)

- Flankenhaftung gem. Abschn.4.4:
(nicht zutreff endes streichen)

Bemerkungen:

lnstandsetzungssystem "Proxan-PC-Mörtelsystem zur Betoninstandsetzung in LAU-Anlage"

Zulassung: 2-74,12-96 vom 1 . August 2012

Hersteller: PROXAN DichtstoffeGmbH, Liebigstraße7,07973Greiz-Dölau

Telef on : 03661 I 44298-0, Te lef ax: 0366 1 /44298-50

Fachbetrieb nach

Zulassungs-Abschnitt 4.1 (1 ):

5.b

6.

7.

Das Fachpersonal der ausführenden Firma wurde vom Zulas-
sungsinhaber der o. g. allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
über die sachgerechte Verarbeitung unterrichtet.

a) Vor dem Einbau:

Vergleich Betonfestigkeitsklasse mit den Aufzeichnungen des
Bautagebuchs.

- OberJlächentemperatur /Taupunkttemperatur ['C]:

- Kontaktflächen sind trocken:

Kontaktflächen sind frei von allen Verunreinigungen:

Systemkomponenten gemäß Zulassung:

Kennzeichnung aller Komponenten gemäß Zulassung:

b) Während und nach dem Einbau:

Protokolle zur Wetterlage liegen bei:

Bestätigung

Kennwert aus Bautagebuch angeben:

c ....1....
Anforderung erfüllt: ja / nein

nein

nein

nein

nein

nein

Beanstandungen
(siehe Bemerkungen)

jal
jal
jal
jal

ja

Ohne

Datum:,.......... U ntersch rifVFirmenstemPel

Proxan Reparaturmörtel PC 25
als Bestandteil des Proxan-PC-Mörtelsystems zur Betoninstandsetzung in LAU-Anlagen

Anlage 6
Beispiel einer Übereinstimmungserklärung f ür das eingebaute lnstandsetzungssystem

251948.12 1
1.7 4.12-28112


